
 

 
AMT FÜR STRASSEN- 
UND SCHIFFSVERKEHR 

 

Sicherheitsdirektion Telefon: 041 875 28 10 
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Telefax: 041 875 28 05 
Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf Sachbearbeiter:  
Internet:  www.ur.ch/assv E-Mail:  
 

 

Betriebssicherheitsbestätigung 
 
☐ Immatrikulation von Motorfahrzeugen zur Überführung ins Ausland 

Bestätigung zum Bezug befristeter Kontrollschilder für Exportfahrzeuge 
 
☐ Aufschub des Prüfungstermins (spätestens 14 Tage vor dem Termin einsenden) 

Bestätigung gilt für max. 4 Monate gerechnet ab den Prüftermin 
 
 
Nachfolgendes Fahrzeug wurde auf die Betriebssicherheit nach Art. 29 SVG1 geprüft. 
 

Kontrollschild       

Marke / Typ       

Fahrgestellnummer       

Stammnummer       

1. Inverkehrssetzung       
 
Der unterzeichnete Garagenbetrieb bestätigt, dass sich das oben erwähnte Fahrzeug 
in betriebssicherem Zustand befindet. 
 

Stempel Garage 

 
  

Kollektivschild2       

Datum       

Unterschrift  
 

                                            
1 Art. 29 Betriebssicherheit SVG 

Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren. Sie 
müssen so beschaffen und unterhalten sein, dass die Verkehrsregeln befolgt werden können und 
dass Führer, Mitfahrende und andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen nicht 
beschädigt werden. 

 
2 Die Bestätigung wird nur von Inhabern eines Urners Kollektivschildes anerkannt. 
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